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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1971

Norm

ABGB §823

ABGB §956

ABGB §1249

ABGB §1284 Aa

Rechtssatz

Ein Erbübereinkommen, in dem sich der Übernehmer des Nachlasses verp8ichtet, bestimmte Liegenschaften nur

einem seiner Kinder zu übergeben oder zu hinterlassen, dessen Person bei der Übergabe unter Lebenden oder im

Erbfall jedenfalls feststellbar war, ist ein "Übergabsvertrag auf den Todesfall". die betre>enden Liegenschaften falls

dann überhaupt nicht in die Verlassenschaft des Übernehmers die Klage auf Einwilligung in die Einverleibung des

Eingetumsrechtes bzw gegenüber dem widerstreitenden Testamentserben die Feststellungsklage zu erheben. Ein

abweichendes Testament des Übernehmers aber ist, soweit darin über die gegenständlichen Liegenschaften verfügt

wird, mangels Eingentums des Erblassers gegenstandslos.
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